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Einladung zum Vortrag

Die Veranstaltung findet in Präsenz statt.
Im Anschluss: gemeinsamer Ausklang 
mit Wein und Brezeln!

Krankenhäuser leisten bereits seit langem einen wichtigen Beitrag auch zur ambulanten 
Versorgung. Vorrang hat jedoch bisher die ambulante Versorgung durch Vertragsärzte. 
Mit der aktuellen Krankenhausreform wird u.a. eine Spezialisierung von Krankenhäusern 
und eine Reduzierung der Zahl der Krankenhausstandorte angestrebt. Im Gegenzug sol-
len die Betätigungsmöglichkeiten von Krankenhäusern im ambulanten Bereich erheb-
lich erweitert werden. Wie ist diese Entwicklung zu bewerten? Kann damit ein Beitrag 
zur Überwindung der Sektorengrenzen geleistet werden? Und: Welche Auswirkungen 
hat das auf die Bedarfsplanung in der vertragsärztlichen Versorgung und auf die dort 
bestehenden Vergütungsstrukturen?

Olaf Rademacker ist Richter am Bundessozialgericht und dort in dem für das Vertrags-
arztrecht zuständigen 6. Senat tätig. Er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Kassenarztrecht.


